
BeylageX.s.

Hochstes Decret
vom 25sten Januar 1821l.,

die Wasser= und Uferbaukassen

betreffend.

Schon im Jahre 2702. wurde für den
Weimarischen und Jenaischen Kreis eine be-

sondere Wasser= und Uferbaukasse gestiftet, in
welche dann nicht unbedeutende Zuschüsse aus der

Großherzogl. Kammerkasse und bald größere,
bald geringere Verwilligungen aus den land-

schafftlichen Kassen flossen. Die letzteren
wurden auch, nach der Vereinigung der drey
Kreise zu einem Ganzen, wiederholt und

im Jabre 1812., in Gemäßheit einer ständfs-

schen Erklérungsschrift vom 24sten Decem-
ber, dahin geordnet, daß der Uferbaukasse
im Weimarischen und Jenaischen Kreise die
bisherige Verwilligung an 333 rthlr. 8 gr.

fernerhin gewidmet bleiben, zugleich aber
dem Eisenachischen Kreise, zu deruselben
Zwecken, eine Summe von 200 rthlr. jähr-

lich (im ersten Jahre von doo rtihlr.) an-

gewiesen und auf solche Weise auch dort
eine Wasser= und Uferbaukasse errichtet wer-

den sollte. So hat die Sache bestanden
bis zum Jahre 1810. In diesem Jahre
aber sprach sich der getreue Landtag bey
Ueberreichung der Etats dahin aus:

„Zur Vereinfachung des Rechnungswesens
und zur Ersparung der Kosten dürfte beson-
ders das Einziehen verschiedener Neben-

kassen zweckgemäß seyn. Dahin gehs-
ren, nach dem Dafürhalten des Landtagé,
auch die Wasser und Uferbaukassen.

Schadhafte Ufer sind in der Regel auf
Kosten der angränzenden Grundstücksbe-
sitzer herzustellen, und es würde ein dazu
nöthiger Aufwand nur in dem Falle aus

der Landschafftskasse zu bestreiten seyn,
wenn zu Erhaltung der Landesgränzen,
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oder sonst bey ganz außerordentlichen Fäl-
len ein Uferbau sich nothwendig machen
sollte. Der Landtag hat Urseche zu ver-

muthen, daß diese Grundsätze zeither als
richtig anerkannt worden sind; denn die

Wasser= und Uferbaukassen haben nur
dem Namen nach bestanden, es ist aus

denselben nur sehr selten etwas der Be-

stimmung gemäß verwendet worden, wie

die Rechnungen ausweisen. Vorläufig ist
die für die Uferbaukassen verwilligte Sum-
me in den Etat der Haupt-Landschaffts--

kasle nicht mit ausgenommen worden; sollte
jedoch, besonders zu Sicherung der Lan-

desgränzen, sich ein Uferbau nothwendig
machen, so dient der Reserve-Fonds zur

Aufhülfe. Uebrigens erscheint wohl der
Wunsch gerechtfertigt, daß die bey den
Wasser= und Uferbaukassen vorhandenen
Activa an die Haupt-Landschafftekasse

übergezahlt und dort wieder in Einnahme
gestellt werden möchten.“

Se. K. H., der Großherzog, genehmigten
diese Erklärung in so weit, daß die Ver-
willigungen für die oft erwähnten Kassen aus
dem Etat der Haupt-Landschafftskasse weg-

blieben, also vor der Hand eingezogen wer-
den durften; aber, was die übrigen damit

zusammenhängenden Wünsche und Anträge
des getreuen Landtags anlangt, behielten
Hoöchst-Dieselben Sich die Vernehmung der
Landes-Direction und weiter die endliche
Schlußfassung ausdrücklich vor. —

Nachdem die Landes-Direction die er-

forderten Berichte, unter Einsendung der
Abten und Rechnungen, erstattet hat, soll
dem getreuen Landtage Folgendes eröffnet
werden.

1) Wie Se. K. H., der Großherzog,
jeden Antrag auf Vereinfachung der Ver-
waltung und Kostenersparniß in solcher,
wenn er auf Gründen beruht und ausführ-

bar ist, gern genehmigen und es mit Wohl-
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gefallen bemerken, daß der Landtag darauf
seine Aufmerksamkeit richtet, so genehmigen
Höchst -Dieselben auch hier die Einziehung
der Uferbaukassen, als für ssch bestehender, eine
besondere Verwaltung und Rechnungslegung

erfordernder Kassen.
2) Erwägen aber wird der getreue Land-

tag, mit besonderer Rücksicht auf einige Be-
merkungen der Landes-Direction, zweyter
Section, ob es nicht räthlich sep, auf den
Etat der Haupt-Landschafftskasse, oder auf
die Etats der einzelnen Kreiskassen eine ge-

wisse Summe für den Wasser= und Uferbau,
in sofern solcher Sache des Staates ist, und

durch augenblickliche Hülfe größerer Scha-
den abgewandt werden kann, besonders zur
Disposition der Landes-Direction durch die

Landräthe, wieder aufzunehmen, in der Art,
daß, wenn in einem Jahre diese Summe

nicht, oder nicht ganz verbraucht wird, die
Ersparniß unter dem baaren Vorrathe bey der

-Haupt-Landschafftskasse oder der reis-

kasse mit in das folgende Jahr hinuber geht.

3) Ueber den bey der Eisenachischen Was-

ser= und Uferbaukasse vorhandenen baaren
Vorrath ist durch ein höchstes Rescript vom

Zgsten September 1820. verfügt worden,
indem sich, nach dem übereinstimmenden Gut-
achten mehrerer Sachverständigen, an der

Werra sehr bedeutende Baue dringend noth-

wendig machten, welche, nach Gründen des
Rechts und der Billigkeit und nach den bis-

her angenommenen Grundsätzen, den anlie-

genden Acker= und Wiesenbesitzern allein nicht
zugemuthet werden konnten. Es hat aber

diese Kasse außenstehen:
212 thl. 12 gr.—pf., welche zu einem Ufer-

bau an der Ulster und

12 42 -, welche zu dem Hebam-
men-Institute in Ei-

senach vorgeschossen
worden.

Tenes ist mit höchster Genehmigung ge-
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schehen und ber getreue Landtag wirh selbst
die definitive Verausgabung dieser Sum-
me um so gewisser genehmigen, als auch

ihm der Gedanke an eine noch bestehende

Trennung der einzelnen Landestheile von ein-

ander immer fremder zu werden anufängt.

Dagegen ermangelt zwar, was den Vorschuß
an das Hebammen-Institut betrifft, die aus-

drückliche höchste Genehmigung, indesfsen
dürfte dennoch die Verantwortung der Lan-
des-Direction für genügend anzusehen seyn,
ja vielleicht der getreue Landtag sich zu dem
Antrage aufgefordert fühlen, daß die dem
Hebammen-Institute dargeliehene Summe
dieser so wohlthátigen, aber héchst dürftig
ausgestatteten Anstalt ganz überlassen wer-
de.

Ueber sein Passivum der Eisenachischen
Wasser= und Uferbaukasse, welches jedoch
unverzinslich steht und höchst wahrscheinlich
nicht zurückgefordert werden wird, findet
der getreue Landtag in den „Akten zureichende

Kachricht.

4) Das Vermögen der Wasser= und
Uferbaukasse im Weimarischen und Jenai-

schen Kreise bestand am. Schlusse des Jah-
res 1810. — die Rechnung für 1820. ist

noch nicht berichtigt — in

 2732 thl. ausßeliehener Kapitalien, näm-
lich 1832 thl. bey der Stadt-
pflasterkasse zu Weimar und zo#o
thl. bey der Thorhauskasse zu
Jena,

b) 1089 thl. 15 gr. 90z pf. Propre-Rest des
vormaligen Rechnungsführers,
welcher noch im Concurse mit
befangen ist,

c) 635thl. 8gr. 73 pf. baarem Gelde,
d) einigen an den Flüssen gewonnenen Wie-

sen und Holzflecken, welche im Jahre
1810. durch Verpachtung und Holzver-
kauf zu 36 rthlr. 7 gr. benutzt worden,



e) dem Rechte auf gewisse Strafgelder we-
gen Beschadigung der Wehre bey der Floße.

Daß die Activa unter a. b. und c., mit

ihrer etwaigen Vermehrung im Jahre 1820.
zu der Haupt- Landschafftskasse übergehen,
ist ganz unbedenklich, in so fern der getreue

Landtag sich nicht bestimmen sollte, den Vor-
schuß an die Thorhauskasse, weil hier

eine Kasse, welche größtentheils Landeskasse
ist, der andern Landeskasse schuldet und den

Vorschuß an die Stadt-Pflasterkasse,

weil solches, bey der bestehenden Einrichtung,
ebenfalls nicht die Unterstützung einer Orts-
kasse seyn, sondern der Straßenbaukasse zu
Gute kommen würde, ganz zu streichen.

Dagegen werden die Wiesen= und Holz-
flecke — deren Verußerung um deswillen

nicht räthlich ist, weil sse auch Materialien
zum Uferbaue felbst geben — wobl forthin

bey der Landes-Direction adminittrirt und

die Strafgelder unter c. als Polizey-Stra-

fen ebenfalls bey der Landes-DOirection ver-

rechnet werden müssen.
Der getreue Landtag wird bey diesen

Antrágen es nicht übersehen, daß das Ver-

mögen der Wasser= und Uferbaukasse keines-
wegs allein durch Beyträge aus den land-

schafftlichen Kassen, sondern in seinem er-

sten Stock aus Beyträgen Großherzoglicher
Kammer gewonnen worden ist, daß folglich,
streng genommen, bey Aufhebung der Kasse
und Einziehung des Vermögens auch Groß-
herzogliche Kammer um so gerechtere An-

sprüche sormiren könnte, als die neuen ge-

setzlichen Bestimmungen über den Uferbau,
welche in Antrag gebracht worden sind, auch
ihr manche Last zubringen werden.

5) Sollen, wie der Landtag gewünscht
hat, die Besitzer der an die User anliegen-

den Grundstucke, bey Uferbauen mehr in
Anspruch genommen werden, als bieher, soll

eben dadurch die Aufi#ebung der Wasser-

und Uferbaukassen unbedenklich erscheinen, so
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macht sich eine gesetzliche Bestimmung über
die zwey Fragen: welche Bauesind Sache
des Staats oder dessen, welchen sonst an

dem Flusse, oder Bache das Eigenthums-
recht zusteht? und: in welchem Verhaltnisse
sind jene Grundstücksbesitzer zu den Kosten

beyzuziehen? dringend nothwendig. Se. K.
H.,der Großherzog, haben in dieser Ueber-
zeugung von der hiesigen Landesregierung

den ersten Entwurf zu einem Gesetze über

diesen Gegenstand bearbeiten und solchen
weiter von der Landesregicrung in Eisenach

begutachten lassen. Auf höchsten Befehl
werden die darüber ergangenen Akten dem

getreuen Landtage mitgetheilt, damit auch
dieser sich in der Sache erkléren und hier-

durch noch während seines dermaligen Zu-
sammenseyns, die endliche Redaktion des

Gesetzes möglich machen könne. 1c.
Das Staats-Ministerium.

Beylage T7T. 5.

Unterthänigste Erkldrungsschrife
vom i7ten April 1821.

auf das höchste Decret vom 2östen
Januar 1821., die Wasser-und Ufer-

baukassen betr.

Ihro K. H. spricht der getreue Landtag
seinen ehrfurchtsvollsten Dank aus, für die
ihm mittelst höchsten Dekretes vom zösten
Januar d. J. bekannt gewordene landes-

fürstliche Genehmigung, daß die hier und in
Eisenach bestandenen Uferbaukassen, als für
sich bestehende Kassen, gänzlich eingezogen
worden. Wenn er hierben

1) was die Eisenachische Kasse betrifft,
nach der bereits erfolgten höchsten Verfü-
gung über den baaren Vorrath bey selbiger,
die definitive Verausgabung eines daraus

geleisteten Vorschusses von 212 rthlr. 12 gr.
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